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(4) Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Der Organträger ist
insbesondere zur Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt, wenn er nicht mehr
mehrheitlich an der Organgesellschaft beteiligt ist oder sich zur Abgabe der Anteils­
mehrheit verpflichtet. Die Kündigung kann fristlos, auf einen beliebigen Zeitpunkt zwi­
schen Eingehung der Verpflichtung und Übertragung oder zum Ende des bei Einge­
hung der Übertragungsverpflichtung oder bei Übertragung laufenden Geschäftsjahrs
der Organgesellschaft erfolgen.

§5

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags dem Zweck dieses Vertrags, eine ertragsteuerliche 
Organschaft. zu begründen, entgegen stehen, bleibt diese Bestimmung ohne Wirkung. An 
die Stelle der nicht zweckgerechten Bestimmung tritt diejenige Bestimmung, die bei ge­
ringstmöglicher Abweichung vom tatsächlich Vereinbarten dem Vertragszweck gerecht 
wird. Dies gilt entsprechend für den Fall, dass in diesem Vertrag eine Bestimmung fehlt, die 
zur Erreichung des Vertragszwecks notwendig ist. 
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